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  im Gemeinsamen Amtsblatt










- Abschnitt Finanzministerium -
Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums 

zur Anwendung der gekündigten Arbeitszeitvorschriften im BAT/MTArb/MTW;

Konsequenzen für (neue) Arbeits- und Ausbildungsverträge

Vom 14. April 2004, Az.: 1-0341.1-01/33

1.
Gekündigte Tarifvorschriften

Die Mitgliederversammlung der TdL hat in der 2./2004 Sitzung am 26. März 2004 beschlossen, die Arbeitszeitvorschriften in den Manteltarifverträgen für das Tarifgebiet West (einschließlich des Bereichs der Waldarbeiter) zum jeweils nächstmöglichen Zeitpunkt zu kündigen.

Mit Schreiben der TdL vom 26. März 2004 sind gegenüber ver.di und gegenüber der dbb tarifunion die §§ 15, 16, 16 a und 17 BAT sowie die Sonderregelungen hierzu und die §§ 15 bis 19 MTArb und die Sonderregelungen hierzu jeweils zum 30. April 2004 und gegenüber der IG BAU der § 8 MTW zum 30. Juni 2004 gekündigt worden.

2.
Nachwirkung

Nach dem 30. April 2004 bzw. (nur für den Bereich der Waldarbeiter) nach dem 30. Juni 2004 gelten die gekündigten Tarifvorschriften für die am 30. April bzw. 30. Juni 2004 vorhandenen Beschäftigten weiter, bis sie durch eine andere Abmachung ersetzt werden (§ 4 Abs. 5 TVG; Nachwirkung). Als andere Abmachung kann auch eine andere einzelvertragliche Regelung in Betracht kommen (vgl. Schaub, Arbeitsrechtshandbuch, § 204 III. 4.).

Auf Rechtsverhältnisse, die nach dem 30. April bzw. nach dem 30. Juni 2004 beginnen, finden die gekündigten Tarifvorschriften keine unmittelbare Anwendung mehr.

Bei der Beurteilung der Nachwirkung ist eine Trennung zwischen tarifgebundenen und nicht tarifgebundenen Arbeitnehmern nicht veranlasst. Das zum Kündigungszeitpunkt bestehende Arbeitsverhältnis unterfällt auch dann der tariflichen Nachwirkung, wenn der Arbeitnehmer erst im Nachwirkungszeitraum der Gewerkschaft beitritt (Kempen/Zachert, TVG, § 4, RdNr. 295).

Endet das Rechtsverhältnis (z. B. Ausbildungsverhältnis, Arbeiterverhältnis), so endet auch die Nachwirkung, und zwar selbst dann, wenn der Beschäftigte im unmittelbaren Anschluss vom selben Arbeitgeber in ein neues Rechtsverhältnis (z. B. Angestelltenverhältnis) übernommen wird. Es ist daher zulässig, in dem neu abzuschließenden Arbeitsvertrag auch solche Regelungen zu vereinbaren, die von den gekündigten Tarifvorschriften abweichen.

Ebenso ist es zulässig, auch im weiter bestehenden Arbeitsverhältnis durch besondere arbeitsvertragliche Regelung eine längere Wochenarbeitszeit zu vereinbaren. Sofern es sich bei dem bestehenden Arbeitsverhältnis allerdings um ein sachgrundlos befristetes Arbeitsverhältnis nach § 14 Abs. 2 TzBfG handelt, das verlängert werden soll, kann die Verlängerung nicht auch zum Anlass genommen werden, zugleich die Wochenarbeitszeit zu erhöhen, da dies zu einer Entfristung führen würde (vgl. Urteil des BAG vom 15. Januar 2003 - 7 AZR 535/02 – AP Nr. 1 zu § 14 TzBfG). Verlängerungen im Sinne von § 14 Abs. 2 TzBfG sind aber nur bei unveränderten Arbeitsbedingungen anzunehmen (grundlegend BAG 25. Oktober 2000 - 7 AZR 537/99 - AP Nr. 7 zu § 1 BeschFG 1996, mehrfach bestätigt). Auch wenn zu § 57 b Abs. 4 HRG entsprechende Rechtsprechung nicht vorliegt, bittet das Finanzministerium aus Gründen der Rechtssicherheit, hier ebenso zu verfahren. 

3.
Konsequenzen bei künftigen Vertragsabschlüssen

Bei 

a)
Neueinstellungen,

b)
Statusänderungen (z.B. Wechsel vom Arbeiter- in das Angestelltenverhältnis),

c)
der Übernahme von Auszubildenden, 

d)
Höhergruppierungen wegen Übertragung höherwertiger Tätigkeiten,

e)
der Verlängerung befristeter Arbeitsverhältnisse mit Ausnahme von Verlängerungen nach § 14 Abs. 2 TzBfG und § 57 b Abs. 4 HRG,

die nach dem 30. April 2004 wirksam werden, ist zur Umsetzung der Nrn. 1 und 2 in die Arbeitsverträge eine Formulierung aufzunehmen, nach der die gekündigten Arbeitszeitvorschriften mit der Maßgabe Anwendung finden, dass als durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit diejenige Wochenarbeitszeit gilt, die für vergleichbare Beamte des Landes jeweils maßgebend ist. 

Zu den Auszubildenden im Sinne des vorstehenden Buchstaben c gehören z.B. auch Ärzte/Ärztinnen im Praktikum, Schülerinnen/Schüler in der Krankenpflege, Krankenpflegehilfe oder Entbindungspflege und Praktikanten/Praktikantinnen nach dem TV Prakt, die in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden.

Eine Maßnahme, die nicht unter einen der Tatbestände nach Unterabsatz 1 Buchst. a bis e fällt (z.B. eine vertragliche Veränderung der vereinbarten Wochenarbeitszeit nach § 15 b BAT), führt nicht zu einer Modifizierung der Bezugnahme auf die tarifliche durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit.

4.
Hinweise zu Nr. 3
Zur Umsetzung der Nr. 3 gibt das Finanzministerium folgende Hinweise:

4.1
Allgemeines 

4.1.1
Befristete Anschlussverträge - von § 14 Abs. 2 TzBfG und § 57 b Abs. 4 HRG abgesehen - fallen auch dann unter Nr. 3 Buchst. e, wenn statt eines an sich gebotenen Neuvertrags ein Änderungsvertrag zum vorausgehenden befristeten Arbeitsvertrag gewählt wird; deshalb ist auch bei dieser Vertragsgestaltung z.B. die Arbeitszeitverlängerung im Änderungsvertrag zu vereinbaren; die BAG-Rechtsprechung zum "Annexvertrag" (vgl. BAG-Urteile vom 21. Januar 1987 - 7 AZR 265/85 und 31. Januar 1990 - 7 AZR 125/89) ist dabei eng auszulegen und kann deshalb nur im Ausnahmefall angenommen werden.

4.1.2
In den Fällen der Aufnahme einer erziehungsgeldunschädlichen Beschäftigung bei demselben Arbeitgeber während eines Erziehungsurlaubs/einer Elternzeit, die in sachlichem Zusammenhang mit den vor Beginn des Erziehungsurlaubs/der Elternzeit übertragenen Tätigkeiten steht, ist entsprechend Abschnitt VI Nr. 1 der Hinweise zum BErzGG (Gl. Nr. 5.3b.1) zu verfahren und kein neuer (zusätzlicher) Arbeitsvertrag zu schließen. 

4.1.3
Bei einem nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 des Tarifvertrags über eine Zuwendung für Angestellte/Arbeiter gebilligten Übertritt eines Arbeitnehmers vom Universitätsklinikum zur Universität dieses Klinikums kann dieser Arbeitnehmer auch für die Anwendung der Arbeitszeitbestimmungen des BAT/MTArb so gestellt werden, wie wenn er im Dienst des Klinikums verblieben wäre.

4.1.4
Ein Bewährungs- oder Fallgruppenaufstieg (§§ 23a, b BAT) ist keine Höhergruppierung wegen der Übertragung höherwertiger Tätigkeiten. Das Gleiche gilt für den Fall des § 23 BAT. Eine Höhergruppierung im Sinne der Nr. 3 Buchst. d liegt nur vor, wenn zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der vertraglichen Übertragung der höherwertigen Tätigkeiten der Bemessung der Bezüge eine höhere Vergütungsgruppe zugrunde zu legen ist als vor der Übertragung. Eine Höhergruppierung liegt also z.B. nicht vor, wenn einem Angestellten, der im Wege eines Bewährungsaufstieges bereits in Vergütungsgruppe IV b eingruppiert ist, originäre Tätigkeiten der Vergütungsgruppe IV b übertragen werden und zwar auch dann nicht, wenn aus dieser Vergütungsgruppe dann ein späterer Aufstieg nach Vergütungsgruppe IVa möglich wäre. 

Im Hinblick auf den Wortlaut des § 3 Abs. 1 Unterabsatz 2 TV ATZ bittet das Finanzministerium auch im Falle der Höhergruppierung eines Angestellten, der sich bereits in Altersteilzeitarbeit befindet, keine Verlängerung der Wochenarbeitszeit vorzunehmen. 

4.1.5
Die nur vorübergehende Übertragung höherwertiger Tätigkeiten unter Gewährung einer Zulage z.B. nach § 24 BAT ohne sachlichen Grund an Stelle ihrer dauernden Übertragung zur Vermeidung der Vereinbarung einer längeren Wochenarbeitszeit ist nicht zulässig.

4.1.6
Nrn. 4.1.4 und 4.1.5 gelten für Arbeiter entsprechend. Bei der Prüfung, ob der Bemessung des Lohnes eine höhere Lohngruppe zugrunde zu legen ist als vor der Übertragung der höherwertigen Tätigkeit (Nr. 4.1.4 Unterabs. 1 Satz 2), ist von dem Lohn auszugehen, der ohne vertretungsweise oder vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit (§ 9 Abs. 2 Buchst. a MTArb bzw. § 2 Abs. 6 Buchst. a TV-Lohngruppenverzeichnis) zusteht.

4.2

Angestellte

4.2.1
In die Arbeitsverträge mit nach Nr. 3 in Betracht kommenden BAT-Angestellten ist im Vordruck LBV 41101 in § 5 nach der Vereinbarung über die Inbezugnahme des BAT (Satz 1) zusätzlich folgender neuer Satz 2 bzw. im Vordruck LBV 41102 (Änderungsvertrag BAT) in § 1 zu § 5 folgender Satz aufzunehmen:

"Die gekündigten §§ 15 bis 17 BAT und die Sonderregelungen hierzu gelten bis zum Zeitpunkt einer neuen Vereinbarung mit der Maßgabe, dass als durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 BAT diejenige Wochenarbeitszeit gilt, die für vergleichbare Beamte des Landes jeweils maßgebend ist (derzeit 41 Stunden)."

Entsprechendes gilt für den Vordruck LBV 41103 (Befristung nach SR 2y BAT i.V. m. § 21 BErzGG).

Diese Formulierung ist auch bei der Einstellung oder Weiterbeschäftigung von Angestellten, die wegen des Vorliegens von Arbeitsbereitschaft unter § 15 Abs. 2 BAT fallen, sowie bei der Einstellung von Hausmeistern im Angestelltenverhältnis, die unter die SR 2 r BAT fallen, zu verwenden; damit ist für diese Angestellten der in den genannten Tarifvorschriften festgelegte Arbeitszeitumfang maßgebend.

Bei der Einstellung oder Weiterbeschäftigung von teilzeitbeschäftigten Angestellten sind in § 1 Satz 2 der Vordrucke LBV 41101, LBV 41103 und LBV 41102 jeweils am Satzende die Wörter "in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums zur Anwendung der gekündigten Arbeitszeitvorschriften im BAT/MTArb/MTW vom 14. April 2004" einzufügen.

4.2.2
Bei Lehrkräften, die unter die SR 2 l I BAT fallen, und für die schon kraft dieser Tarifvorschrift die §§ 15, 16, 16 a und 17 BAT keine Anwendung finden, braucht keine besondere Regelung getroffen zu werden. 

4.2.3
Für Angestellte im forstlichen Außendienst, die unter die SR 2 q BAT fallen, gilt Nr. 4.2.2. entsprechend.

4.3

Arbeiter
In die Arbeitsverträge mit nach Nr. 3 in Betracht kommenden MTArb-Arbeitern ist im Vordruck LBV 41201  in § 5 nach der Vereinbarung über die Inbezugnahme des MTArb (Satz 1) zusätzlich folgender neuer Satz 2 bzw. im Vordruck LBV 41202 (Änderungsvertrag MTArb) in § 1 zu § 5 folgender Satz aufzunehmen:

"Die gekündigten §§ 15 bis 19 MTArb und die Sonderregelungen hierzu gelten bis zum Zeitpunkt einer neuen Vereinbarung mit der Maßgabe, dass als durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 MTArb diejenige Wochenarbeitszeit gilt, die für vergleichbare Beamte des Landes jeweils maßgebend ist (derzeit 41 Stunden)."

Entsprechendes gilt für den Vordruck LBV 41203 (Befristung nach § 21 BErzGG).

Diese Formulierung ist auch bei der Einstellung oder Weiterbeschäftigung von Pkw-Fahrern zu verwenden, auch soweit diese unter den Fahrer-TV fallen; die in diesem Tarifvertrag festgelegten Stundengrenzen gelten auch bei Neueinstellungen unverändert weiter. Wegen des allgemeinen Einstellungsstopps für Kraftfahrer wird auf Nr. 7.3 der VwV-Haushaltsvollzug 2004 hingewiesen.

Nr. 4.2.1 Unterabsätze 4 und 5 gelten entsprechend.

4.4

Auszubildende usw.
Die Arbeitszeitvorschriften im Mantel-TV Azubi, im Mantel-TV Schü, im Mantel-AiP und im TV Prakt verweisen auf die Bestimmungen für die entsprechenden Arbeitnehmer und sind nicht getrennt kündbar. Neueingestellte Auszubildende usw. sind mit neueingestellten Angestellten oder Arbeitern zu vergleichen, so dass für sie kraft tariflicher Regelung die erhöhte Arbeitszeit gilt. Bei Jugendlichen ist allerdings § 8 Abs.1 des Jugendarbeitsschutzgesetzes zu beachten. Danach dürfen sie nicht mit mehr als acht Stunden täglich und nicht mit mehr als 40 Stunden wöchentlich beschäftigt werden. Im Einzelnen gilt Folgendes:

4.4.1
Auszubildende nach dem Mantel-TV Azubi
Der Muster-Vertrag (Vordruck LBV 41301) sieht in § 5 Satz 2 bereits eine Festlegung zur Dauer der regelmäßigen täglichen Ausbildungszeit vor. Dort ist deshalb statt bisher "7,7" Stunden künftig "8,2" (bei Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs "8") einzutragen.

4.4.2
Schülerinnen/Schüler nach dem Mantel-TV Schü
Soweit der verwendete Mustervertrag bereits vorsieht, dass die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Ausbildungszeit anzugeben ist (vgl. z.B. § 5 des Mustervertrags i.d.F. vom 1. April 1991, Unterbeilage 1 zu Gl.Nr. 3.5.2 der "Grünen Sammlung"), ist eine Ergänzung des Vertrags-Musters nicht erforderlich; Nr. 4.4 Satz 3 und 4 (Jugendliche) ist zu beachten.

4.4.3
Ärzte im Praktikum nach dem Mantel-TV AiP
Soweit der verwendete Mustervertrag nur die Inbezugnahme des Manteltarifvertrages vom 10. April 1987 regelt (vgl. § 2 des Mustervertrags, Stand 1.1.1988, Anlage 1 zu Gl.Nr. 3.6.1 der "Grünen Sammlung"), ist er um folgenden Satz zu ergänzen:

"Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Zeit der Tätigkeit als Arzt im Praktikum beträgt derzeit 41 Stunden."

4.4.4
Praktikanten nach dem TV Prakt
Soweit der verwendete Mustervertrag die Inbezugnahme des TVPrakt vom 22. März 1991 regelt (vgl. § 3 des Mustervertrags, Stand 1.4.1991, Anlage 1 zu Gl.Nr. 3.3.2 der "Grünen Sammlung"), ist er um folgenden Satz zu ergänzen:

"Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt derzeit 41Stunden, bei Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs 40 Stunden."

4.5
Waldarbeiter nach dem MTW
In die Arbeitsverträge mit den in Betracht kommenden MTW-Waldarbeitern ist (nach der Inbezugnahme des MTW) grundsätzlich folgende Formulierung aufzunehmen:

"Der gekündigte § 8 MTW gilt bis zum Zeitpunkt einer neuen Vereinbarung mit der Maßgabe, dass als durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im Sinne des § 8 Abs. 1 Satz 1 MTW diejenige Wochenarbeitszeit gilt, die für vergleichbare Beamte des Arbeitgebers jeweils maßgebend ist (derzeit 41 Stunden)."

Dies gilt nicht für die Wiedereinstellung eines Waldarbeiters nach § 62 Satz 2 MTW.

4.6
Auszubildende zum Forstwirt im Geltungsbereich des MTW
Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit ist in § 5 des Tarifvertrages über die Rechtsverhältnisse der zum Forstwirt Auszubildenden (TVA-F) mit 38,5 Stunden abschließend festgelegt und nicht isoliert kündbar. Diese Vorschrift gilt somit weiterhin auch bei Neueinstellungen.

4.7
Außertarifliche Rechtsverhältnisse

Soweit in außertariflichen Vertragsverhältnissen in Musterverträgen oder kraft 

Übung bezüglich der wöchentlichen Arbeitszeit unmittelbar oder mittelbar auf die tariflichen Bestimmungen der gekündigten Manteltarifverträge Bezug genommen wird (vgl. z.B. Mustervertrag für zugewiesene ABM-Angestellte, LBV Vordruck 

41603), gelten die Nrn. 4.1 bis 4.6 entsprechend; das heißt, dass die Verträge entsprechend zu fassen sind. 

5.
Stundenvergütungen usw.

Eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit bei Angestellten hat keine Auswirkungen auf die Höhe der Stundenvergütungen, die im Vergütungstarifvertrag festgelegt sind und die Basis für die Berechnung der Zeitzuschläge und der Überstundenvergütungen bilden. Die tarifierten Beträge gelten auch dann, wenn mit Neueingestellten eine längere Arbeitszeit vereinbart wird.

Das Finanzministerium bittet, bei Arbeitern sowie bei Auszubildenden usw. ebenso zu verfahren.

6.
Wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte

Die derzeit geltenden (Höchst-)Stundensätze für die Vergütung von wissenschaftlicher/künstlerischen und studentischen Hilfskräften nach den Richtlinien der TdL vom 23. April 1986 i.d.F. vom 16. Juli 1993 bzw. der Verwaltungsvorschrift des für Wissenschaftsministeriums vom 21. Juni 1999 für den Bereich der Päd. Hochschulen (W.,F. und K., S. 266) sind auf der Basis einer 38,5-Stunden-Woche errechnet worden.

Bei Umrechnung auf eine 41-Stunden-Woche ergeben sich die folgenden neuen Höchstsätze:

	
	Bisheriger

Betrag bei 38,5 Std.
	Neuer Betrag bei 

41 Std.

	
	
	

	wissenschaftliche Hilfskräfte an Universitäten, Kunsthochschulen
	12,69 €
	11,92 €

	wissenschaftliche Hilfskräfte an Pädagogischen Hochschulen
	8,95 €
	8,40 €

	Wiss. Hilfskräfte mit FH-Abschluss an Fachhochschulen
	9,35 €
	8,78 €

	studentische Hilfskräfte an Universitäten, Kunsthochschulen
	8,02 €
	7,53 €

	studentische Hilfskräfte an Pädagogischen Hochschulen
	7,16 €
	6,72 €

	studentische Hilfskräfte an Fachhochschulen
	5,58 €
	5,24 €


Wegen der Zuordnung der neuen Abschlüsse "Master" und "Bachelor" wird auf den nachstehenden Beschluss der TdL-Mitgliederversammlung vom 1./2. Oktober 2003 zu TOP 4 hingewiesen.

"Auswirkungen der neuen Abschlüsse "Master" und "Bachelor" auf die Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Länder über die Arbeitsbedingungen der wissenschaftlichen Hilfskräfte:

Die Mitgliederversammlung erhebt keine Bedenken, wenn 

a)
wissenschaftliche Hilfskräfte mit einem "Master-Abschluss" in einem Fachhochschulstudiengang, der akkreditiert ist und für den der Akkreditierungsbescheid den Zusatz "Der Masterabschluss eröffnet den Zugang zum höheren Dienst" enthält, nach den Sätzen für wissenschaftliche Hilfskräfte an Universitäten (Beträge zzt. im Tarifgebiet West 12,69 Euro, im Tarifgebiet Ost 11,11 Euro),

b)
wissenschaftliche Hilfskräfte mit einem "Bachelor-Abschluss" sowie wissenschaftliche Hilfskräfte mit einem "Master-Abschluss" in einem Fachhochschulstudiengang, der nicht akkreditiert ist oder der zwar akkreditiert ist, für den der Akkreditierungsbescheid aber nicht den unter Buchstabe a genannten Zusatz enthält, nach den Sätzen für wissenschaftliche Hilfskräfte mit Fachhochschulabschluss an Fachhochschulen (siehe Beschluss der 3./2001 Mitgliederversammlung der TdL am 26. Juni 2001; Beträge zzt. im Tarifgebiet West 9,35 Euro, im Tarifgebiet Ost 8,19 Euro)

vergütet werden."

Bei der Verlängerung von Arbeitsverträgen mit wissenschaftlichen/künstlerischen  oder studentischen Hilfskräften gilt Nr. 4.1.1 entsprechend.

7.
Anpassung der Musterverträge

Das LBV ist gebeten worden, die von ihm aufgelegten Musterverträge sobald als möglich anzupassen. Soweit Musterverträge nicht vom LBV aufgelegt werden, obliegt es dem jeweiligen Ressort bzw. dem Mitglied des AVdöD Land BW die Anpassung zu veranlassen.

8.
Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der gekündigten Tarifverträge über eine Zuwendung und über ein Urlaubsgeld 

Die Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums vom 21. Juli 2003 (GABl. S. 551) findet unverändert Anwendung. Soweit bei der Verlängerung befristeter Arbeitsverträge nach vorstehender Nr. 3 Buchst e keine Vertragsanpassung vorzunehmen ist (Verlängerungen nach § 14 Abs. 2 TzBfG und § 57 b Abs. 4 HRG), gilt dies hinsichtlich der Zuwendung und des Urlaubsgelds entsprechend.

9.
Veröffentlichung

Diese Verwaltungsvorschrift wird im Gemeinsamen Amtsblatt veröffentlicht. Die Hinweise in der "Grünen Sammlung" werden entsprechend angepasst.

In Vertretung

des Herrn Ministerialdirektor

Thomas Knödler

Ministerialdirigent
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